
 

 

 

 

Ahaus, 18.02.2021 

 

Corona-Stundenplan 21.1 

Liebe Kollegen*innen, 

bezugnehmend auf die Schulmail vom 11. Februar 2021 „Informationen zu Schulbetrieb nach 
dem 14.02.2021“ haben wir Stundenplaner folgende Regeln für unser Berufskolleg für Technik 
Ahaus erarbeitet. 

Schulbetrieb ab Montag, den 22. Februar 2021 

Ab dem 22. Februar 2021 wird bis auf weiteres für grundsätzlich alle Bildungsgänge am Be-
rufskolleg mit Ausnahme der Abschlussklassen der Unterricht in Präsenz ausgesetzt und als 
Distanzunterricht erteilt. 

Der Distanzunterricht unterliegt den rechtlichen Vorgaben der DistanzunterrichtVO. 

Folgende Rahmenbedingungen wurden festgelegt: 

1. Vollzeitklassen 

Folgende Klassen erhalten Unterricht in Präsenz: 

Klasse Bemerkungen 

06-U1 Die Klassen erhalten Unterricht nach dem gültigen Stundenplan für das 
Schuljahr 2020/2021. Die Klassen werden nicht in Lerngruppen aufgeteilt. 

Ausnahme bildet die Klasse 09-O3. Die Schüler*innen werden in zwei 
Lerngruppen eingeteilt. Für beide Lerngruppen gilt der gleiche Stunden-
plan. Sie werden nur am Unterrichtstag auf zwei Klassenräume verteilt. 
Die Unterteilung erfolgt gemäß der Klassen 09-U3 und 09-U4 aus dem 
Schuljahr 2019/2020. Die Aufteilung übernimmt der Kollege Oettrich. 

Sollten Fachlehrer*innen verhindert sein, so greift die Vertretungsplanung. 
Wünsche zur Stundenplanänderung sind der Stundenplanungsgruppe mit-
zuteilen. 

Beim Unterricht müssen die Hygiene-Regeln eingehalten werden. 

Die Klassenlehrer*innen unterrichten die Schüler*innen über die jeweiligen 
Teams-Gruppen. 

Die Klasse 13-O1 befindet sich bis zum 13. März 2021 in der Projektphase. 

07-U1 

07-U2 

09-O1 

09-O2 

09-O3 

12-BEM 

13-O1 

14-O1 

IF-UO 

AV-U1 

AV-VZ 

BE-U1 

 

Klasse Bemerkung 

14-M1 Die Klasse 14-M1 soll aufgrund ihrer Sonderstellung bezüglich Abitur eine 
Sonderregelung erhalten. Sie wird ab dem 01. März 2021 im Präsenzun-
terricht beschult.  
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Für alle weiteren Vollzeitklassen wird der Distanzunterricht aufrechterhalten. Für den Dis-
tanzunterricht können die Kollegen*innen die im Stundenplan genannten Klassenräume 
nutzen. 

2. Berufsschulklassen der dualen Ausbildung 

Klasse Bemerkungen 

EE-M1 

EE-M2 

EE-O3 

GB-O1 

GD-O1 

GD-O2 

GM-O1 

HT-O1 

HT-O2 

HT-O3 

IT-O1 

IT-O2 

MA-M1 

MB-M1 

MB-M2 

MF-M1 

MF-M2 

MI-M1 

MI-UM 

MI-O2 

MK-M1 

MK-O2 

ML-M1 

MM-M1 

MM-M2 

MM-O3 

Die aufgeführten Bildungsgänge erhalten ab der 8. KW Präsenzunterricht. 
Dabei sind die Hygiene-Vorschriften zu beachten. Aufgrund der Klassen-
stärke können die Klassen in Lerngruppen aufgeteilt werden. 

Der Präsenzunterricht sollte nur einmal die Woche für 6 Unterrichtsstun-
den festgelegt werden. Normalerweise sollte der Regelunterrichtstag auch 
der Tag für den Präsenzunterricht sein. Die Unterrichtstage und den Leh-
rereinsatz legt der Bildungsgang fest. Es ist darauf zu achten, dass wäh-
rend der Unterrichtsstunden eine Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 
erfolgen soll. Am sogenannten Rolltag werden die Schüler*innen im Dist-
anzunterricht beschult. 

Der Bildungsgang teilt den Stundenplanern ihre Festlegungen mit, damit 
diese in den Stundenplan eingearbeitet werden. Der Unterricht wird im 
Stundenplan in Form einer Veranstaltung angezeigt. Findet der Präsen-
zunterricht nicht am Regelunterrichtstag statt, so wird dieser auf den Prä-
senzunterrichtstag verlegt. 

Besonderheiten: 

Die Klassen GD-O1 und GD-O2 sowie MK-M1 erhalten keinen Präsenzun-
terricht. Die Schüler*innen werden weiterhin im Distanzunterricht beschult. 

Die Bezeichnungen EE-O3, MI-O2, MK-O2 und MM-O3 beschreiben die 
jeweiligen Lerngruppen für Schüler*innen, die ihre Abschlussprüfung vor-
ziehen. 

Die genannten Bildungsgänge müssen drei Wochen vor der Abschluss-
prüfung in den Distanzunterricht zurückgesetzt werden. Der letzte Schul-
tag für den Präsenzunterricht ist der Planungsgruppe Stundenplan mitzu-
teilen. 

Die Schüler*innen und die Ausbildungsbetriebe werden durch den Bil-
dungsgang unterrichtet. Die Unterrichtstage für den Präsenzunterricht 
müssen mitgeteilt werden. 

Für alle anderen Klassen gilt der Distanzunterricht. 

Erkrankte Kollegen*innen werden im Distanzunterricht auf Absenz gesetzt. Eine Vertre-
tung ist im Distanzunterricht nicht nötig. Die fehlenden Kollegen*innen wurden in der Ver-
gangenheit durch eine Selbstlernphase SLP vertreten. 

Leider war ein Eintrag in das elektronische Klassenbuch für die fehlenden Kollegen*innen 
nicht möglich. Daher haben wir Unterzeichner das so geändert. 

Wir möchten uns für die Bemühungen bedanken und hoffen, dass die Pläne umgesetzt 
werden können. 

Claus-Martin Wiesenmüller und Alfred Kruft 
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